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£err genner fieïjt über 20 Sa^re in eigener ißrajil.
@r leitet feit ben SlnfangSftabien ber autogenen Sftetatt»
bearbeitung ©dbroeifjlurfe unb gilt allgemein all feljr
tüchtiger gadblebrer.

$ur Teclung ber Unfoften erbeben mir ein Kurl»
gelb bon gr. 35. S" biefer Taçe ift ber Setbraucb
bon StgetplemTiffou!, ©auerftoff, ©dbroeifjmatertalien
unb UebungêmetaÙen inbegriffen. Tie UnfaHüerfidberuttg
hingegen gebt su Saften ber Teilnehmer, bie für bie

Serfûherung felbft gu forgen haben, $ür Unfall über»
nimmt bie Kurlleitung leine Serantrooriung.

Tal nötige SBerfgeug für bie Sorberéitung ber
©dbroeifjarbeiten (feilen, jammer, äfteißel) foil bom
Kursteilnehmer mitgebracht merben. Tal Uebungl»
material liefert bie KurSleitung. ©I fteljt aber im 3n»
tereffe ber Teilnehmer felbft, roenn fie gubereitete in»
tereffante Slrbeitlftüde in ©ufj, ©chmiebeifen, ©tabf,
Kupfer ic. gur ©dbroeifjung mitbringen.

Tie Kurlleitung forgt auf SBunfch für Unterfunft
in einem guten ©aftbaul gu befcheibenen ißenfionl»
preifen.

©I tarnt nur eine befdbräntte Ingahl bon Teil»
nebmern bcrüdtfidbtigt merben unb empfehlen mir, Sin»

melbungen an bie ©auerftoff & 2Bafferftoff»3Betf Sugern
21.» @. bormalS 31. ©mür ober ber Kunftgemerbefchule
Sugern f of ort gugehen gu taffen. — Schluß bel Sin»
melbetermini 10. Sali- 2>er Kurlbettrag bat mit ber
Slnmelbung gu erfolgen.

KantonaI»ficrnifche Sfolfteflnng für ©enterbe unb
Snbnftrie 1924 in Sutgborf. Tie 3lnmelbungen für
btefe 3lulftellung finb in feböner $abl eingelaufen, fo»
mobl non Serbättben, all oon ©injelfirmen. 3luf SBunfd)
einer 3lngabl Setbänbe mirb ber2lnmetbung!termin
oerlängert bi§ gunt 31. 3uli. 9Jlit KoÜettio»2lu!=»

fteHungen merben ft<h beteiligen bie Setbänbe ber SRilcb»
roirtfebaft, ber ©ebreiner, ber ©ebneiber, ber Säcter, ber
Slpotbeler, Trogiften, ber Stenengücbter, |>otelier, ber
©cbloffer, ©ärtner, ber Ubreninbuftrie, Töpferei, ber
Küfer 2c. gür bie ©rftetlung ber Sauten mirb unter
ben 3lrcbiteften eine Konfurreng eröffnet merben.

Uencbiede««.
f Kupferfchmicömeifter 2Ufre& gifdjer in Saften

ftarb ant 27. Suni im Sllter oon 56 fahren.

t attefferfchmieftmeifter ©mil Sîenj in ©t. ©aßen
ftarb am 28. Sunt im Stlter oon 73 fahren. @c mar
in ©t. ©allen eine in ©eroerbelreifen belannte ißerfön»
licbleit. 2lt! tüchtiger Seruflmann braute er ba! oon
ihm lange $abre geführte Sabengefcbäft an .ber Sßulter»
gaffe gu bober Slüte. Stach feinem aul 2llter!rüclfi<bten
erfolgten Slücltritt mirb bal angefebene ©efcfjäft oon
feinem ©ohne SBalter roettergefübrt.

t Simmermeifter fÇriefttilb ©rautoiler in ©ptingen
(Safeüanb) ftarb am 29. 3uni im SXlter oon 78 labten.

f ©ctjreinermeifier Tboraa! SraKftenöerg»SMdfart
in $ng fiarb am 30. 3uni im Sllter oon 48 Qabren.

f Saumeifter 3- ©tuber in Sifd)of!geß ftarb am
30. 3um im 3llter oon 83 3ab*en.

f äüesbaniler ©mil ©trübin»©tanffer in Sieftal
ftarb am 1. 3uli im 3llter oon 61 fahren.

©tftgenöfftfehe ©nbmiffionâoerorDnnng. Ter Sun»
belrat bat befc|loffen, bie gegenroärtig geltenbe ©ub»
miffionloerotbnung für Sieferungen unb Slrbeiten bei

eibgenöffifeben Sauten um meitere 6 Sütonate gu oer»
läng er n, im fünbltct barauf, baß ihre ©öltigfeit am
1. 3uli abläuft unb bie Slrbeiten für eine neue Serorb»
nung noch nicht gum 2tbf<hluß gebracht merben fonnten.

Tie Slot ber Sebrentlaffenen. Ter ©ebroeigerif^e
Serbanb für Serufëberatung unb Sehrlingëfûrforge ge»

langte biefer Tage an bie ©ebroeigerifeben SJteifteroer»
bänbe mit bem ©rfueben, fi<h ber Slot ber Sebrentlaffenen
angunebmen. Teren Serbältniffe hoben ftcb 960«« früher
ooßftänbig oeränbert. Tie 2Banberf<haft mit ihrer tßoefte
unb ihren 2lu!bilbung!möglicbleiten bot aufgehört. Tie
jungen Seruflbefliffenen îommen in ben Setrieben nicht
unter. SRan oerlangt überall erftllaffige Irbeitsfräfte.
©nttäufdht lehren oiele bem Serufe mieber ben Stödten
unb alle Semübungen, bie überfrembeten Serufe mit ein»

beimifdhem 9lad)roucb§ gu oerfeben, roaren fo oergeblicb.
Ter genannte Serbanb legt ben SDleifteroerbänben nahe:

1. ihre SJtitglieber nac| bem Sorbilb bei ©ebroeige»

rifdben ©<bubma<hermeifter»Serein! gu oerpflicbten, bie

Sehrtinge nach ber Sebre minbeften! brei Slonate
all ©ebilfen gu befebäftigen unb gu begabten;

2. Tiejenigen SRitglieber, roeldbe fidb ber Slulbitbung
bei Seruflnadbroudbfel enthalten, gu oerpflidhten, Sehr»

entlaffene gur mettern 3lulbitbung angunebmen unb
2, gentrale unb regionale 3lrbeitlfteüen gu febaffen,

bie fieb in Serbinbung mit ben Slrbeitlämtern unb Se»

ruflberatunglftetlen mit ber SBetterptagierung ber 3lu§=

gelernten befaffen.

Som Saubanbroerler»tpfanbrecht. Tem güreberifdben
tantonalen ©emerbeoerbanb gingen in tester Qeit öfter! t

Klagen gu, baff trot; ber ©tnt'ragung bei Saubanbmerler» |

^3fanbrecl)tel ©eroerbetreibenbe gu ©cbaben gelommett
feien, meil bie Sanlen ftcb ber ©emährung oon Sau»
trebiten nicht über beren Sermenbung erlunbigt hätten.
Tie! oeranlafjte ben ©emerbeoerbanb, mit einer ©in»

gäbe an ben Serbanb güreberifdber Krebitinftitute gu ge»

langen unb ihn um Ülbbilfe gu erfueben. ©eiten! bei
©eroerbeoerbanbel tourbe bie Slnregung gemadht, bie

Sanlen möchten Qablnngen auf Saulrebite nur noch auf

3lnmeifung bei (Eigentümer! ober Unternehmer! bireft
an bie Saubanbmerler leiften.

Tßie aul ber3lntmort belSerbanbel gürcbe»
rifdher Krebitinftitute b^oorgebt, beobachten bie

güreberifdben Sanlen, fomett fie bem oorermäbnten San»

lenoerbanb angehören, ba§ oon ben ©emerbetreibenben

oorgefebtagene Setfabren. Son ber Kontrolle über bie

3ablungen merbe lebiglidh bann abgefeben, menn bie

^anbmerler felbft ihre 3nfttmmung unterfcbriftlidh bagu

erltärten, ba^ ber Sauberr frei über ben Saulrebit oer» j

fügen bürfe unb bafj fie auf jebe Kontrolle ber Irebi»

tierenben Sani oergiebten. Oberbiel gögen bie Irebit» i

gebenben Sanlen über bie Krebitfudhenben regelmäßig
Informationen ein. SRit einem foldßen Serfaßren ge»

nügen — roie in ber „©dhmetger. ©eroerbegtg." barge»

legt mirb — bie Sanlen allen jenen Slnforberungen, bie

ber Saubanbmerler an fie biHigerroeife fteüen lann unb j

barf. 2Senn bennodh bie Saugläubiger bann unb mann

gu Serluft lommen, fo finb babei in ber Siegel anbete

Umftänbe im ©piel, auf roeldbe bie Krebitgeber leinen

©tnfluß haben.

Slnlmalnng ber ©tabtlirdbe in Söinterihur.
eoangelifdhe Kirdhgemetnbeoerfammlung bemiHigte gemäß

Slntrag ber Kirchenpfleger einen Krebit oon 25,000 pt.

für bie Slulmalung ber in burebgreifenber Stenooation

begriffenen ©tabtlircb« auf ©runb bei ©ntrourfe! oon

ißaulBebnber tn Sern. Tiefer gebeult fein SGBett

bi! im Qab^® 1027 gu ootlenben. 3m 3luftrag non

Kunftfreunben mirb Slugufto ©iacometti bie @b"^
fe.nfter aulfübren.
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Herr Fenner steht über 20 Jahre in eigener Praxis.
Er leitet seit den Anfangsstadien der autogenen Metall-
bearbeitung Schweißkurse und gilt allgemein als sehr
tüchtiger Fachlehrer.

Zur Deckung der Unkosten erheben wir ein Kurs-
geld von Fr. 35. In dieser Taxe ist der Verbrauch
von Azetylen-Dissous, Sauerstoff, Schweißmaterialien
und Uebungsmetallen inbegriffen. Die Unfallversicherung
hingegen geht zu Lasten der Teilnehmer, die für die
Versicherung selbst zu sorgen haben. Für Unfall über-
nimmt die Kursleitung keine Verantwortung.

Das nötige Werkzeug für die Vorbereitung der
Schweißarbeiten (Feilen, Hammer, Meißel) soll vom
Kursteilnehmer mitgebracht werden. Das Uebungs-
material liefert die Kursleitung. Es steht aber im In-
teresse der Teilnehmer selbst, wenn sie zubereitete in-
tereffante Arbeitsstücke in Guß, Schmiedeisen, Stahl,
Kupfer ?c. zur Schweißung mitbringen.

Die Kursleitung sorgt auf Wunsch für Unterkunft
in einem guten Gasthaus zu bescheidenen Pensions-
preisen.

Es kann nur eine beschränkte Anzahl von Teil-
nehmern berücksichtigt werden und empfehlen wir, An-
Meldungen an die Sauerstoff à Wasserstoff-Werk Luzern
A.-G. vormals A. Gmür oder der Kunstgewerbeschule
Luzern sofort zugehen zu lassen. — Schluß des An-
meldetermins 10. Juli. Der Kursbeitrag hat mit der
Anmeldung zu erfolgen.

Kantonal-Vernische Ausstellung für Gewerbe und
Judustrie 1924 i« Burgdorf. Die Anmeldungen für
diese Ausstellung sind in schöner Zahl eingelaufen, so-
wohl von Verbänden, als von Einzelfirmen. Auf Wunsch
einer Anzahl Verbände wird der Anmeldungstermin
verlängert bis zum 31. Juli. Mit Kollektiv-Aus-
stellungen werden sich beteiligen die Verbände der Milch-
wirtschaft, der Schreiner, der Schneider, der Bäcker, der
Apotheker, Drogisten, der Bienenzüchter, Hotelier, der
Schlosser, Gärtner, der Uhrenindustrie, Töpferei, der
Küfer:c. Für die Erstellung der Bauten wird unter
den Architekten eine Konkurrenz eröffnet werden.

vencdleOe««.
î Kupferschmiedmeister Alfred Fischer in Baden

starb am 27. Juni im Alter von 56 Jahren.
-j- Messerschmiedmeister Emil Renz i« St. Galle«

starb am 28. Juni im Alter von 73 Jahren. Er war
in St. Gallen eine in Gewerbekreisen bekannte Persön-
lichkeit. Als tüchtiger Berufsmann brachte er das von
ihm lange Jahre geführte Ladengeschäft an der Multer-
gaffe zu hoher Blüte. Nach seinem aus Altersrücksichten
erfolgten Rücktritt wird das angesehene Geschäft von
seinem Sohne Walter weitergeführt.

P Zimmermeister Friedrich Grauwiler in Eptingen
(Baselland) starb am 29. Juni im Alter von 78 Jahren.

î Schreinermeister Thomas Braudeuberg-Wickart
in Zug starb am 30. Juni im Alter von 48 Jahren.

-Z- Baumeister I. Studer in Bischofszell starb am
30. Juni im Alter von 83 Jahren.

P Mechaniker Emil Strüdi« - Staufser i« Liestal
starb am 1. Juli im Alter von 61 Jahren.

Eidgenössische Submissionsverordnung. Der Bun-
desrat hat beschlossen, die gegenwärtig geltende Sub-
miffionsverordnung für Lieferungen und Arbeiten bei

eidgenössischen Bauten um weitere 6 Monate zu ver-
läng ern, im Hinblick darauf, daß ihre Gültigkeit am
1. Juli abläuft und die Arbeiten für eine neue Verord-
nung noch nicht zum Abschluß gebracht werden konnten.

Die Not der Lehrentlassenen. Der Schweizerische
Verband für Berufsberatung und Lehrlingsfürsorge ge-
langte dieser Tage an die Schweizerischen Meisteroer-
bände mit dem Ersuchen, sich der Not der Lehrentlaffenen
anzunehmen. Deren Verhältnisse haben sich gegen früher
vollständig verändert. Die Wanderschaft mit ihrer Poesie
und ihren Ausbildungsmöglichkeiten hat aufgehört. Die
jungen Berufsbeflissenen kommen in den Betrieben nicht
unter. Man verlangt überall erstklassige Arbeitskräfte.
Enttäuscht kehren viele dem Berufe wieder den Rücken
und alle Bemühungen, die überfremdeten Berufe mit ein-

heimischem Nachwuchs zu versehen, waren so vergeblich.
Der genannte Verband legt den Meisteroerbänden nahe:

1. ihre Mitglieder nach dem Vorbild des Schweize-
rischen Schuhmachermeister-Vereins zu verpflichten, die

Lehrlinge nach der Lehre mindestens drei Monate
als Gehilfen zu beschäftigen und zu bezahlen;

2. Diejenigen Mitglieder, welche sich der Ausbildung
des Berufsnachwuchses enthalten, zu verpflichten. Lehr-
entlassene zur weitern Ausbildung anzunehmen und

2. zentrale und regionale Arbeitsstellen zu schaffen,
die sich in Verbindung mit den Arbeitsämtern und Be-

rufsberatungsstellen mit der Weiterplazierung der Aus-
gelernten befassen.

Vom Bauhandwerker-Pfaudrecht. Dem zürcherischen
kantonalen Gewerbeverband gingen in letzter Zeit öfters î

Klagen zu, daß trotz der Eintragung des Bauhandwerker- s

Pfandrechtes Gewerbetreibende zu Schaden gekommen
feien, weil die Banken sich bei der Gewährung von Bau-
krediten nicht über deren Verwendung erkundigt hätten.
Dies veranlaßte den Gewerbeverband, mit einer Ein- i

gäbe an den Verband zürcherischer Kreditinstitute zu ge-

langen und ihn um Abhilfe zu ersuchen. Seitens des

Gewerbeverbandes wurde die Anregung gemacht, die

Banken möchten Zahlungen auf Baukredite nur noch auf

Anweisung des Eigentümers oder Unternehmers direkt
an die Bauhandwerker leisten.

Wie aus der Antwort des Verbandes zürche-
rischer Kreditinstitute hervorgeht, beobachten die

zürcherischen Banken, soweit sie dem vorerwähnten Ban-
kenverband angehören, das von den Gewerbetreibenden

vorgeschlagene Verfahren. Von der Kontrolle über die

Zahlungen werde lediglich dann abgesehen, wenn die

Handwerker selbst ihre Zustimmung unterschriftlich dazu

erklärten, daß der Bauherr frei über den Baukredit ver-

fügen dürfe und daß sie auf jede Kontrolle der kredi-

tierenden Bank verzichten. Überdies zögen die kredit-

gebenden Banken über die Kreditsuchenden regelmäßig

Informationen ein. Mit einem solchen Verfahren ge-

nügen — wie in der „Schweizer. Gewerbeztg." darge-

legt wird — die Banken allen jenen Anforderungen, die

der Bauhandwerker an sie billigerweise stellen kann und j

darf. Wenn dennoch die Baugläubiger dann und wann

zu Verlust kommen, so sind dabei in der Regel andere

Umstände im Spiel, auf welche die Kreditgeber keinen

Einfluß haben.

Ausmalung der Stadtkirche i« Winterthur.
evangelische Kirchgemeindeversammlung bewilligte gemäß

Antrag der Kirchenpfleger einen Kredit von 25,000 Fr>

für die Ausmalung der in durchgreifender Renovation

begriffenen Stadtkirche auf Grund des Entwurfes von

PaulZehnder in Bern. Dieser gedenkt sein Werk

bis im Jahre 1927 zu vollenden. Im Auftrag von

Kunstfreunden wird Augusto Giacometti die Chor-
few st er ausführen.
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